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Öffentliche Bekanntmachung  
 
OFFENLEGUNG VON BAULEITPLÄNEN 
 
Bebauungsplan Nr. 281, Meerbusch-Osterath,  
Auf dem Kamp / Kreisstraße K 9n, 2. Bauabschnitt 
 
Der Ausschuss für Planung und Liegenschaften hat am 20. September 2011 beschlossen, den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 281, Meerbusch-Osterath, Auf dem Kamp / Kreisstraße K 9n, 2. Bauabschnitt einschließlich der 
Entwurfsbegründung mit Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
und Gutachten (Verkehrsgutachten, schalltechnische Untersuchungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, 
Umweltprüfung, Abschätzung der Luftschadstoffe, artenschutzrechtliche Prüfung) gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch -BauGB- in 
Verbindung mit § 4a (3) BauGB vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der zur Zeit geltenden Fassung erneut 
öffentlich auszulegen. 
Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen. 
Es wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht werden können. 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist im Übersichtsplan gekennzeichnet.  
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Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 281 einschließlich der Entwurfsbegründung mit Umweltbericht sowie die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten (Verkehrsgutachten, schalltechnische 
Untersuchungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltprüfung, Abschätzung der Luftschadstoffe, 
artenschutzrechtliche Prüfung) sowie der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 281 vom 15. Oktober 2010 liegen 
 

in der Zeit vom 10. Oktober 2011 bis einschließlich  26. Oktober 2011  
 
im Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht, Abteilung Stadtplanung in Meerbusch-Lank-Latum, Wittenberger Straße 21, 
EG, Raum 015 
 

montags – freitags  von   9.00 - 12.00 Uhr und 
montags – donnerstags  von 13.30 - 16.30 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

 

Hinweis:  Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind am 11. Oktober 2011 geschlossen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass während dieser Auslegungsfrist Stellungnahmen abgegeben werden können. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben. Darüber hinaus ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 

 
Zusätzlich kann der Planentwurf im Bürgerbüro in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 14 zu den dortigen Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 

 
Sie erreichen den Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht an der Wittenberger Straße mit der Buslinie 839 bis 
Haltestelle Zum Heidberg sowie den Buslinien 830 und 832 bis Haltestelle Lank-Friedhof. 

Meerbusch, den 27. September  2011 

Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
 
Dr. Just Gérard 
Technischer Beigeordneter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


